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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1963

Norm

ABGB §863 GII

Rechtssatz

Im Sinne des § 863 ABGB ist anzunehmen, daß sich ein Dienstnehmer der Kündigung gefügt hat, wenn er über ein Jahr

lang dem Dienstgeber gegenüber nie den Standpunkt eingenommen hat, seine Kündigung sei rechtsunwirksam, wenn

er während dieses Zeitraumes nie die ihm bei aufrechtem Dienstverhältnis gebührende Entlohnung gefordert, die ihm

auf Grund der Kündigung zustehende Abfertigung entgegengenommen und ein anderes Dienstverhältnis angetreten

hat.
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